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4582 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Bundesrates 

Bericht 
des Unterrichtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Schulpflichtgesetz 1985 geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß soll dem Anliegen de.r Integration 
behinderter Kinder in das Regelschulwesen Rechnung getragen werden. Der 
Gesetzesbeschluß beinhaltet eine Wahlmöglichkeit der Eltern für die 
Betreuung ihrer behinderten Kinder entweder in der Sonderschule oder in 
einer Volksschule mit entsprechenden Fördermöglichkeiten. 

Weiters soll an die Stelle der Feststellung der Sonderschulbedürftigkeit 
und der damit verbundenen Aufnahme in eine Sonderschule nunmehr nur die 
Festl egung ei nes sonderpädagogi sehen Förderbedarfes treten. Der Sonder
schulbesuch soll nur mehr eine mögliche Form der Berücksichtigung beson
derer Erziehungsbedürfnisse behinderter Kinder sein. Grundbedingung dafür 
ist jedoch nach wie vor das Vorliegen einer physischen oder psychischen 
Behinderung und die daraus resultierende mangelnde Fähi.gkeit, dem Unter
richt folgen zu können. Somit ist hinsichtlich der Bewertung des Grades 
der Behinderung als Grundlage für die Feststellung des sonderpädagogi
schen Förderbedarfes keine Änderung gegenüber der derzeitigen Festlegung 
der Sonderschulbedürftigkeit vorgesehen. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 12. Juli 1993 
mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

OVR 0050369 

Wien, 1993 07 12 

Dr. Milan Linzer 
Berichterstatter 

Erich Putz 
Vorsitzender 
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